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zusammenfassung: Mit dem Altersvermögens- und Altersvermögensergänzungsgesetz (2001) vollzog sich 
ein Paradigmenwechsel in der Alterssicherung hin zu einem verstärkt eigenverantwortlichen Aufbau kapital-
gedeckter Altersvorsorge. Das Versorgungsniveau im Alter hängt in der Folge zunehmend von dem Zusam-
menspiel öffentlich-rechtlicher, betrieblicher und privater Alterssicherung ab. Es ist aber unbekannt, wie sich 
die Gesamteinkünfte im Zeitverlauf verändert haben und künftig verändern werden. Der Beitrag weist auf 
Lücken in der Abstimmung der Systeme hin, die eine Aufrechterhaltung eines angemessenen Gesamtversor-
gungsniveaus unmöglich machen, und zeichnet auf Basis der Daten des Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) 
die Entwicklung der Alterseinkünfte seit 1991 nach. Es wird selbst auf Basis der unbefriedigenden Datenlage 
deutlich, dass die Leistungsanpassung während der Bezugsphase und die fehlende Abstimmung der Syste-
me das Ziel der Gewährleistung eines spezifischen Niveaus der materiellen Absicherung in der Altersphase 
sowohl für die zukünftigen Generationen als auch für die derzeitigen Leistungsbezieherinnen und -bezieher 
systematisch verfehlen muss. Daher besteht weiterer Reformbedarf. In diesem Zusammenhang sollte auch 
eine Rücknahme von Reformelementen nicht ausgeschlossen werden.

Summary: A paradigm shift in Germany—the “Altersvermögens- und Altersvermögensergänzungsgesetz”—
should result in more individualized and capital funded old age provision. Consequently, the overall benefit 
level in old age now depends to a larger extent and systematically on the interplay between public, occupa-
tional and private pension schemes. However, it is unknown how the overall benefit level has changed over 
time and how it will develop in the future. The article points out gaps in the coordination of these schemes 
that make the maintenance of an overall pension level impossible. On the basis of the German Socio-economic 
Panel (GSOEP) the development of income out of old age pension systems since 1991 is presented. Although 
the data base has some shortcomings, it can be shown that a major goal of pension systems—maintaining the 
standard of living—will systematically be missed for future generations as well as for the current pensioners 
because of the insecure pension adjustment during retirement and the missing interplay between the pension 
schemes. Overall, there is need for further reforms and even the withdrawal of elements of the reform should 
be taken into account.

 → JEL Classification: H55, I3, J26
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1 einleitung

Gegenwärtig besteht in der Bundesrepublik Deutschland weitgehend Konsens in Bezug auf die 
allgemeinen sozial- und verteilungspolitischen Vorstellungen der Absicherung des materiel-
len Risikos der Langlebigkeit (Alterssicherung): Sie soll durch Leistungen aus drei Schichten, 
nämlich in erster Linie der Regelsicherung (1. Schicht), einer betrieblichen Altersversorgung 
(2. Schicht) und einer privaten Absicherung (3. Schicht) erreicht werden. Ende des letzten Jahr-
hunderts wurde den bis dahin eher ergänzenden Systemen der betrieblichen und der privaten 
Altersvorsorge dabei eine die Regelversorgung teilweise ersetzende Funktion zugewiesen, das 
„Mischungsverhältnis“ also stark verändert. 

Während die Wirkungen der gesetzlichen Änderungen auf das Rentenniveau zumindest anhand 
von Modellrechnungen dargestellt werden (siehe zum Beispiel Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales 2013), sind die Auswirkungen auf die Lebenslage älterer Menschen im Verlauf der 
Rentenbezugsphase bisher unklar. Sie wurden auch beim sogenannten „Paradigmenwechsel“ 
(Bönker 2005, Hockerts 2010, Schmähl 2000) in der Regel ignoriert. Dies betrifft insbesondere 
die empirischen Erkenntnisse über den Umfang der Dynamisierung beziehungsweise Anpas-
sung der Leistungen in den die Regelsicherung nun ersetzenden Alterseinkünften in Deutsch-
land (ein typisches Beispiel aus jüngster Zeit ist Werding 2013). Selbst theoretische Analysen zur 
Dynamisierung von Alterseinkünften, in denen die institutionellen Regelungen adäquat berück-
sichtigt wurden, gibt es für Deutschland bisher nicht. 

Vor dem Hintergrund eines durch die Kombination aus Leistungen der drei Schichten zu er-
reichenden Gesamtversorgungsniveaus (Bundesregierung 2001: 1, Fachinger 2011) und dessen 
Dynamisierung ist es das Ziel des Beitrags, Hinweise auf die Dynamik der Alterseinkünfte aus 
der zweiten und dritten Schicht zu geben und Schlussfolgerungen für die Alterssicherung im 
Verlauf der Bezugsphase zu ziehen. 

Der Beitrag beruht auf den Arbeiten, die im Rahmen des vom Forschungsnetzwerk Alterssi-
cherung der Deutschen Rentenversicherung Bund geförderten Projektes „Die Dynamisierung 
von Alterseinkommen – Chancen und Risiken eines neuen Mischungsverhältnisses staatlicher, 
betrieblicher und privater Alterssicherung – (Income Dynamics in Old Age – IDA)“, entstanden 
sind (Kröger 2011, Künemund et al. 2010, Künemund et al. 2013, Schmähl 2010a, Schmähl 
2010b) und die mit dem vorliegenden Beitrag fortgesetzt werden.1

2 institutionelle ausgestaltung

Die Dynamisierung der Leistungen der Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) ist an der Brut-
tolohn- und -gehaltsentwicklung je Arbeitnehmer nach der Systematik der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung und der Versichertenstatistik der Deutschen Rentenversicherung Bund orien-
tiert (Paragraf 68 Sozialgesetzbuch (SGB) VI). Korrigiert wird dieser Faktor:

1 Wir danken in diesem Zusammenhang Winfried Schmähl, Katharina Unger, Hellen Koch und Elma Laguna für die hervorragende 
Kooperation im Projekt und Elma Laguna für die Unterstützung bei den Auswertungen des SOEP sowie dem Forschungsnetzwerk Alterssi-
cherung (FNA) der Deutschen Rentenversicherung Bund für die finanzielle Unterstützung.
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1. durch die Berücksichtigung der Veränderung des durchschnittlichen Beitragssatzes 
in der GRV sowie 

2. durch das Verhältnis der Gesamtausgaben in Relation zu den Gesamteinnahmen aus 
Beitragszahlungen gewichtet mit dem Verhältnis von Durchschnittsbeitrag zur Stan-
dardrente (Fachinger und Frankus 2011: 38 ff., Seiter 2012). 

Nachdem die stufenweise Berücksichtigung des Altersvorsorgeanteils, der von 0,5 Prozentpunk-
ten im Jahr 2002 auf 4,0 Prozentpunkte im Jahr 2012 erhöht wurde (vulgo „Riester-Treppe“), ein 
schrittweises Absinken des Rentenniveaus bewirkt hat (Steffen 2013), führen die beiden Korrek-
turfaktoren künftig zu einem sukzessiv hinter der Bruttolohn- und -gehaltsentwicklung weiter 
zurückbleibenden Niveau der Renten. Die Rente kann damit die Einkommensersatzfunktion 
immer weniger erfüllen (Schmähl 2012: 399 ff.). Grundsätzlich wäre nun denkbar, dass dies 
durch entsprechend gestaltete Produkte im Bereich der betrieblichen oder privaten Sicherung 
aufgefangen wird. Für die ergänzenden beziehungsweise ersetzenden Systeme der zweiten und 
dritten Schicht erfolgt die Anpassung nach anderen Logiken, da diese kapitalfundiert und somit 
prinzipiell von der Entwicklung der Kapitalanlagen abhängig sind (Kröger 2011: 386 ff., Küne-
mund et al. 2010: 330 ff.). Hier ist grundsätzlich zwischen zwei Versionen zu unterscheiden: 

1. Produkte der staatlich geförderten Altersvorsorge gemäß dem Gesetz zur Reform der gesetz-
lichen Rentenversicherung und zur Förderung eines kapitalgedeckten Altersvorsorgevermö-
gens (Altersvermögensgesetz – AVmG)  (vulgo Riester-Renten). Für diese Produkte besteht 
de jure eine Nominalwertgarantie der eingezahlten Beiträge und Zulagen, aber keine 
Anpassungsverpflichtung für die Leistungen. Im Rahmen einer Zusatzvereinbarung 
kann für bestimmte Altersvorsorgeprodukte allerdings festgelegt werden, dass die 
Leistungen während der Auszahlungsphase steigen – häufig als Dynamisierung be-
zeichnet –, bei einem dann allerdings niedrigeren Ausgangsniveau (Viebrok et al. 
2004).

2. Nicht zertifizierte Formen der Vermögensbildung zur Altersvorsorge. Für diese Produk-
te existiert keine gesetzliche Grundlage zur Anpassung der Leistungen in der Alter-
sphase. Die Festlegung, ob und in welcher Weise eine Anpassung erfolgt, obliegt 
den Vertragspartnern. Private Lebensversicherer sehen allerdings grundsätzlich eine 
Überschussbeteiligung vor, deren Höhe der Vorstand des Versicherungsunterneh-
mens gemäß Paragraf 56a der Verordnung über die Mindestbeitragsrückerstattung 
in der Lebensversicherung (Mindestzuführungsverordnung – MindZV von 2008) 
bestimmt. Danach ist der Versicherungsnehmer prinzipiell am Überschuss aus drei 
Quellen zu beteiligen:

•	 mindestens 90 Prozent des Kapitalanlageergebnisses (Paragraf 4 Absatz 3 
MindZV),

•	 mindestens 75 Prozent des Risikoergebnisses (Paragraf 4 Absatz 4 MindZV),

•	 mindestens 50 Prozent am Kostenergebnis (Paragraf 4 Absatz 5 MindZV).

Ob Überschüsse erzielt werden und wie hoch diese ausfallen, ist allerdings von vielen 
Faktoren abhängig und unterscheidet sich zwischen den Unternehmen (Fachinger et al. 
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2013a). Ausschlaggebend für die Anpassungshöhe ist insbesondere der Anlageerfolg der 
Versicherer beziehungsweise der Kapitalsammelstellen. Insofern wird keine Sicherung 
eines Gesamtversorgungsniveaus garantiert. Es ist eher zu vermuten, dass die Alters-
einkommen unsicherer und im Verlauf der Rentenbezugsphase immer weiter hinter 
der Bruttolohn- und -gehaltsentwicklung zurückbleiben werden (Fachinger et al. 2013a, 
Fachinger et al. 2013b). 

Für Systeme, die der betrieblichen Altersversorgung zuzurechnen sind, gelten die Vorschriften 
des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG). Dabei ist der Arbeitgeber verpflichtet, unter Berücksich-
tigung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens und des Preisanstiegs im Dreijahresrhyth-
mus eine Anpassung zu prüfen (Simon und Rein 2013, Petersen et al. 2012). Falls die wirtschaft-
liche Lage des Unternehmens es nicht zulässt, kann eine Anpassung unterbleiben. Die Pflicht 
für die Prüfung der Anpassung entfällt gemäß Paragraf 16 Absatz 3 BetrAVG, wenn:

1. die Rentenzahlungen um mindestens ein Prozent pro Jahr angepasst werden, oder

2. die Absicherung über eine Direktversicherung oder über eine Pensionskasse erfolgt, 
oder 

3. eine „Beitragszusage mit Mindestleistung“ vorliegt. 

Sollte die betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung finanziert worden sein, soll 
der Arbeitgeber mindestens eine Anpassung in Höhe von einem Prozent jährlich vornehmen. 
Liegt eine Absicherung in Form einer Pensionskasse oder Direktversicherung vor, sind prinzi-
piell alle Überschussanteile für die Steigerung der laufenden Leistungen zu verwenden (Para-
graf 16 Absatz 5 BetrAVG). 

Eine Besonderheit gilt für die Zusatzversorgung der Arbeiter und Angestellten im öffentlichen 
Dienst.

„Die Betriebsrente wird jeweils zum 1. Juli – [...] – um 1 Prozent ihres Betrages erhöht“ (Paragraf 
39 der 17. Satzung der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (2012)).

Die Zusatzversorgung orientiert sich damit zwar an der Periodizität der Entwicklung der Beam-
tenversorgung, es liegt allerdings keine Anpassung vor, die der Dynamik der wirtschaftlichen 
Entwicklung – sei es die Veränderung der Einkommen, sei es die der realen Preise – folgt. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Höhe der Anpassung bei Systemen der betriebli-
chen Altersversorgung wesentlich von der Nettolohnentwicklung im jeweiligen Unternehmen, 
der Ausgestaltung der betrieblichen Altersversorgung sowie der wirtschaftlichen Lage des Un-
ternehmens abhängt. Ob die Voraussetzungen vorliegen, bedarf jeweils einer Einzelprüfung an 
Hand der in Rechtsprechung und Literatur aufgestellten Kriterien.

Aus der Darstellung der gesetzlichen Regelungen zur Dynamisierung von Leistungen aus Al-
terssicherungssystemen geht hervor, dass nicht alle Komponenten so gestaltet sind, dass eine 
Anpassung an wirtschaftliche Veränderungen automatisch erfolgt. Und selbst wo dies so scheint, 
ist zwischen der de jure Ausgestaltung und der de facto Situation zu unterscheiden. So wurde 
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beispielsweise die Anpassung der Leistungen aus der GRV in den Jahren 2004 bis 2006 ausge-
setzt (Faik und Köhler-Rama 2009: 602). 

Da das komplexe Zusammenwirken der Einkünfte aus Alterssicherungssystemen in den Mi-
schungsverhältnissen über den gesamten Zeitraum der Rentenbezugsphase in den Blick genom-
men werden müsste, sind für empirische Analysen der Wirkungen detaillierte individual- und 
haushaltsspezifische Angaben zur Einkommensentwicklung in den verschiedenen Bereichen 
notwendig (Fachinger et al. 2010a: 179 f., Künemund et al. 2010: 334 ff.).

3 daten

In Deutschland entspricht prinzipiell nur das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) den Anforde-
rungen für Analysen zur Dynamisierung von Alterseinkünften auf individueller Ebene (Küne-
mund et al. 2010: 335 f., siehe ausführlich zum SOEP Wagner et al. 2008, eine ausführliche Dar-
stellung und Diskussion unterschiedlicher Datensätze erfolgt in Fachinger et al. 2010b). Dabei 
ist das SOEP prinzipiell so konzipiert, dass sowohl für jedes Erhebungsjahr, also im Querschnitt, 
als auch über die Zeit hinweg, das heißt im Längsschnitt, die Repräsentativität gewährleistet sein 
sollte.

Im SOEP werden seit 1986 Informationen zu Einkünften aus der GRV, aus betrieblicher Alters-
versorgung sowie der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes erhoben, seit 2003 auch zu 
einer Rente aus einer privaten Versicherung. Allerdings gab es Änderungen in den Fragestellun-
gen beziehungsweise Neuzuordnungen, die den Vergleich über die Zeit erschweren, etwa durch 
die Zuordnung der Leistungen der knappschaftlichen Rentenversicherung zur GRV oder dem 
Wegfall der Kategorie Alterssicherung der Landwirte. Im Einzelnen kann dies der Übersicht 1 
entnommen werden. 

Das Jahr 2002 ist also für unsere Zwecke praktisch nicht verwendbar. Ein Zeitvergleich ist al-
lerdings für die Zeiträume 1986 bis 2001 und 2003 bis 2012 getrennt durchführbar, wenn die 
Kategorien „Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten (LVA, BfA)“ sowie „Knappschaft“ 
für die Periode 1986 bis 2001 zusammengelegt werden.

Ausgangspunkt für die Analyse der Entwicklung von Alterseinkünften im Zeitablauf ist eine Jah-
resbetrachtung von Querschnitten. Darauf setzt dann die Längsschnittbetrachtung auf, bei der 
für identische Einheiten die Entwicklung von Alterseinkünften über die Beobachtungsperiode 
aufgezeigt wird. Zu beachten ist dabei, dass die Berechnungen die Stichprobe B (Zuwanderer) 
sowie die Stichprobe H (Hocheinkommensbezieher) ausschließen, da für beide Gruppen un-
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typische Anwartschaften beziehungsweise Alterssicherungsmixturen zu erwarten sind. Für die 
letztgenannte Gruppe sind zudem keine Informationen über den gesamten Zeitraum verfügbar.

3.1 Querschnittsanalyse

Im Folgenden werden zunächst die Einkunftsarten gesondert betrachtet, um deren spezifische 
Charakteristika zu verdeutlichen. Daran schließt sich eine Betrachtung der Gruppe der Personen 
an, die über Kombination von Alterseinkünften verfügen. 

3.1.1 Allgemeine Analysen

Abbildung 1 zeigt die Entwicklung der Mediane der Einkünfte aus Alterssicherungssystemen, 
differenziert nach den Einkommensquellen GRV, betriebliche Altersversorgung und private Al-
terssicherung.  Zur Charakterisierung der Entwicklung wurde der Median der jeweiligen hochge-
rechneten Einkünfte als zentrales Lagemaß verwendet, da dieser nicht so stark durch Ausreißer 
beeinflusst wird wie das arithmetische Mittel. Dennoch liegen die Werte für die Alterseinkünfte 

Übersicht 1

angaben zu alterseinkünften im Sozio-oekonomischen Panel
1986 bis 2012

kategorien von alterseinkünften 1986 bis 2001 2002 2003 bis 2012

Rentenversicherung der Arbeiter und 
Angestellten (LVA, BfA)

erhoben nicht explizit ausgewiesen nicht explizit ausgewiesen

Knappschaft erhoben nicht explizit ausgewiesen nicht explizit ausgewiesen

Rentenversicherung der Arbeiter und 
Angestellten (LVA, BfA, Knappschaft)

durch Aggregation 
ermittelbar

nicht explizit ausgewiesen erhoben

Beamtenversorgung erhoben nicht explizit ausgewiesen erhoben

Kriegsopferversorgung erhoben nicht explizit ausgewiesen erhoben

Altershilfe der Landwirte erhoben nicht explizit ausgewiesen nicht getrennt ausgewiesen

Unfallversicherung erhoben nicht explizit ausgewiesen erhoben

Zusatzversorgung des öffentlichen 
Dienstes

erhoben nicht explizit ausgewiesen erhoben

Betriebliche Altersversorgung erhoben nicht explizit ausgewiesen erhoben

Gesetzliche Altersrente, Invalidenrente 
oder Beamtenpension (aufgrund 
eigener Erwerbstätigkeit)

durch Aggregation 
ermittelbar

erhoben durch Aggregation ermittelbar

Gesetzliche Witwenrente/-pension, 
Waisenrente

nicht explizit 
ausgewiesen

erhoben nicht explizit ausgewiesen

Betriebsrente oder betriebliche 
Hinterbliebenenrente

nicht explizit 
ausgewiesen

erhoben nicht explizit ausgewiesen

Rente aus privater Versicherung 
(wegen Alter, Unfall, Berufsunfähigkeit 
oder als Hinterbliebener)

nicht erhoben erhoben nicht explizit ausgewiesen

Rente aus einer privaten 
Versicherung (enthält auch 
Arbeitgeberdirektversicherung)

nicht erhoben nicht explizit ausgewiesen erhoben

Quelle: Eigene Zusammenstellung.

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH

Generated at 216.73.216.14 on 2025-06-27 19:33:41

DOI https://doi.org/10.3790/vjh.83.2.33



Uwe Fachinger und Harald Künemund

39Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung | DIW Berlin | 83. Jahrgang | 02.2014

aus der GRV im SOEP oberhalb des Durchschnittswertes der tatsächlichen Rentenhöhe (Deut-
sche Rentenversicherung Bund 2013: 204 f.). Die prozentuale Verteilung der auf die jeweiligen 
Kombinationen von Alterseinkünften entfallenden Anzahl an Personen ist in der Tabelle 1 an-
gegeben. Bei der Interpretation ist zu beachten, dass sich beispielsweise die Gruppe derjenigen 
Personen, die Leistungen aus der GRV beziehen aus mehreren Gruppen zusammensetzt: Nur 
Leistungen aus der GRV sowie Leistungen aus der GRV und einem oder mehreren weiteren 
Sicherungssystemen. Die Mediane wurden nicht addiert, sondern aus den je individuellen Ein-
kommenssummen ermittelt. Wie aus der Übersicht 2 deutlich wird, ist die resultierende Anzahl 
insbesondere bei nur betrieblicher oder nur privater Altersversorgung gering, so dass die Ergeb-
nisse vorsichtig interpretiert werden sollten. 

Zur Vereinfachung wurden die Fälle mit einer betrieblichen Altersversorgung und Einkünften 
aus der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes (VBL) – trotz der diesen Systemen imma-
nenten unterschiedlichen Logiken – zusammengefasst; diese werden im Folgenden allerdings 
noch differenziert ausgewiesen (ausführlich Kortmann et al. 2012).

Insgesamt und über den Zeitraum gesehen ergibt sich ein relativ stetiger Anstieg des Medians 
der Summe der nominalen Einkünfte aus Alterssicherungssystemen um 57,6 Prozent. Betrach-
tet man die Einzelsysteme, so werden allerdings bedeutende Unterschiede deutlich. Während 
die Alterseinkünfte aus der GRV über die gesamte Zeitspanne hinweg um 58,2 Prozent anstie-
gen, erhöhten sich die Alterseinkünfte aus der betrieblichen Altersversorgung um 46,7 Prozent. 
Betrachtet man die beiden Perioden, in denen die Daten unterschiedlich erhoben wurden, ge-
trennt, so sind diese Steigerungen überwiegend zwischen 1991 und 2001 erfolgt. Bei der pri-
vaten Alterssicherung treten des Weiteren trotz der Verwendung des Medians vergleichsweise 
starke Schwankungen auf. Diese könnten durch die geringe Zahl an Beobachtungen bedingt 

Abbildung 1
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Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des SOEP.
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sein, auf Messfehler zurückgehen oder auch faktische Veränderungen reflektieren. Da es sich 
bei der Analyse um einen Querschnittsvergleich handelt, ist ferner zu beachten, dass ein Teil der 
Veränderungen auf Neuzugänge mit höheren beziehungsweise niedrigeren Rentenanwartschaf-
ten zurückzuführen sein könnte. Die Daten machen aber zumindest deutlich, dass hier keine 
Zwangsläufigkeit eines Anstiegs vorliegt.

Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, dass sich hinter den in Abbildung 1 aufgezeigten 
Medianen teilweise erhebliche Varianzen und Gruppenunterschiede verbergen. Beispielsweise 
liegen die Renten aus der GRV bei den Frauen deutlich niedriger. Für das Jahr 2012 liegt der 
Median bei 682 Euro gegenüber 1 200 Euro bei den Männern. Gruppenunterschiede ergeben 
sich auch in der betrieblichen Altersversorgung allein schon aus der spezifischen Ausgestaltung 
der Zusatzversorgung der Arbeiter und Angestellten im öffentlichen Dienst. 

Daher werden die Angaben zur betrieblichen Altersversorgung in Abbildung 2 getrennt nach 
Leistungen der VBL und der privatwirtschaftlichen betrieblichen Altersversorgung sowie Män-
nern und Frauen ausgewiesen. Auffällig ist das höhere Leistungsniveau der Zusatzversorgung 
im öffentlichen Dienst sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. In der Zeit von 1991 
bis 2001 beträgt das Leistungsniveau teilweise mehr als das Doppelte der anderen Formen der 
betrieblichen Altersversorgung. 

Zu beachten ist des Weiteren, dass es bei der Anpassung der VBL-Leistungen zu einem System-
wechsel kam. Bis 2000 galt ein Gesamtversorgungskonzept, wonach sich die Anpassung an der 
Entwicklung der Renten und der Beamtenversorgung orientierte. Dies wurde zum 1. Januar 2001 
durch den Altersvorsorgeplan 2001 vom 13. November 2001 geändert. Seitdem gilt der Tarifver-
trag Altersversorgung – ATV, wonach die Leistungen jährlich um ein Prozent erhöht werden 
(Paragraf 39 Satzung VBL). 

In der Abbildung 2 kommt diese jährliche einprozentige Erhöhung nicht klar zum Ausdruck. Im 
Zeitraum ab 2003 hat sich der Abstand zwischen dem Niveau der Leistungen der VBL und dem 

Tabelle 1

Prozentuale Verteilung der durchschnittlichen anzahl an Personen pro Jahr 
im SoeP

1991 bis 2001 2003 bis 2012

Durchschnittliche Anzahl in Prozent von insgesamt

Nur GRV 85,30 79,45

Nur betriebliche Altersversorgung 1,14 0,61

Nur GRV und betriebliche Altersversorgung 13,56 17,24

Nur GRV und private Altersversorgung – 1,44

GRV und betriebliche und private Altersvorsorge – 0,62

Nur private Altersversorgung – 0,61

Nur betriebliche und private Altersversorgung – 0,03

Durchschnittliche Anzahl an Personen pro Jahr insgesamt 4 386 4 609

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des SOEP.
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der anderen betrieblichen Altersvorsorgesysteme bei den Männern verringert, bei den Frauen 
offenbar nicht. Während sich die GRV-Renten bei Männern und Frauen zwischen 2003 und 2012 
ungefähr im Gleichschritt entwickelten, zeigt sich bei den betrieblichen Renten der Frauen sogar 
ein Rückgang. Ein Anstieg ist hier allein bei den Männern erkennbar (von 270 auf 300 Euro). 
Allerdings sind zwar die Fallzahlen vergleichsweise gering, prinzipiell ist aber festzuhalten, dass 
eine Durchschnittsbildung, bei der nicht zwischen den unterschiedlichen Systemen differenziert 
wird, der Heterogenität der Altersvorsorge in der zweiten Schicht nicht gerecht wird und das 
Niveau der betrieblichen Leistung im privatwirtschaftlichen Bereich nicht adäquat wiedergibt.

3.1.2 Kombinationen von Alterseinkünften

Für das Ziel der Lebensstandardsicherung ist gemäß dem neuen Paradigma die Höhe der Ge-
samteinkünfte aus den Alterssicherungssystemen relevant. Diese ergibt sich individuell aus un-
terschiedlichen Sicherungsmixturen. In den folgenden Abbildungen 3 und 4 sind die Mediane 
für den Zeitraum von 1991 bis 2001 und von 2003 bis 2012 getrennt dargestellt. Die jeweiligen 
Gruppen sind disjunkt, das heißt beispielsweise, dass Personen, die nur Leistungen der GRV 
erhalten, nicht in der Gruppe derjenigen enthalten sind, die Leistungen der GRV und einer be-
trieblichen Altersversorgung beziehen. 

Bei der Interpretation ist auch hier grundsätzlich auf die Zahl der Beobachtungen zu achten, da 
diese beispielsweise im Falle der Alterseinkünfte ausschließlich aus einer betrieblichen Alters-
vorsorge oder einer privaten Alterssicherung teilweise unter 50 Personen liegt. 

Insgesamt gesehen werden aber die Grundstrukturen des Alterssicherungssystems deutlich: 
So zeigt sich unverkennbar die Schichtung der Alterseinkünfte. Die unterste Schicht bildet die 

Abbildung 2

Medianeinkünfte aus der zusatzversorgung des öffentlichen dienstes 
sowie aus anderen formen der betrieblichen altersversorgung
In Euro pro Monat nach Geschlecht
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Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des SOEP.
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GRV, kommen Einkünfte aus betrieblicher oder privater Vorsorge hinzu, so ergeben sich jeweils 
höhere Niveaus. Mit deutlichem Abstand liegen dann die Einkünfte der Personen, die in allen 
drei Systemen abgesichert waren, über denen der anderen Gruppen. Allerdings beziehen die 

Abbildung 3

Medianwerte der alterseinkünfte nach verschiedenen, sich gegenseitig 
ausschließenden kombinationsformen, gewichtet
In Euro pro Monat, Zeitraum 1991 bis 2001
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Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des SOEP.

Abbildung 4

Medianwerte der alterseinkünfte nach verschiedenen, sich gegenseitig 
ausschließenden kombinationsformen, gewichtet
In Euro pro Monat, Zeitraum 2003 bis 2012
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Personen, die nur durch eines der drei Systeme abgesichert sind, im Schnitt höhere Einkünfte 
aus dem jeweiligen System. So beträgt im Jahr 2012 beispielsweise der Median für Personen, die 
nur Einkünfte aus einer privaten Alterssicherung erzielten, 681 Euro, während der Median der 
Einkommen aus privater Alterssicherung insgesamt bei 319 Euro liegt (Abbildung 1, Seite 35).

Lassen wir die fallzahlbedingten Schwankungen außer Betracht, wird zudem deutlich, dass die 
Schwankungen der Werte zwischen den Jahren – und damit die Unsicherheit über die entspre-
chende Einkommenshöhe – bei der Kombination von Einkünften aus allen drei Schichten für 
den hier betrachteten Zeitraum am höchsten ist. Dies wird gefolgt von den Alterseinkünften der 
Personen, die aus der GRV und einer privaten Alterssicherung Einkünfte beziehen. Die höchste 
Stetigkeit bei den Zeitreihen der zusammengesetzten Einkünfte liegt bei der Kombination von 
Renten aus der GRV und betrieblicher Altersvorsorge vor. 

3.2 Kohortenanalyse

Die Kohortenanalyse bezieht die Personen ein, die über den gesamten Beobachtungszeitraum, 
das heißt im vorliegenden Fall aufgrund der unterschiedlichen Kategorien für die Zeit von 1991 
bis 2001 beziehungsweise von 2003 bis 2012, die jeweils interessierenden Alterseinkünfte be-
zogen haben. Um eine hinreichend hohe Besetzungszahl je Kohorte in jedem Jahr des Beob-
achtungszeitraums zu erreichen, fiel die Auswahl auf die Kohorte der 1927 bis 1932 und die 
zwischen 1938 und 1943 geborenen Personen. Insgesamt umfasst die ältere Kohorte 211, die 
jüngere Kohorte 675 Personen. Hierbei handelt es sich zudem um Personen, die zu Beginn des 
Beobachtungszeitraums relativ zeitnah altersbedingt aus der Erwerbstätigkeit ausschieden. 

Abbildung 5

Median der alterseinkünfte der geburtskohorte 1927 bis 1932, gewichtet
In Euro pro Monat, balancierter Längsschnitt
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Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des SOEP.
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In der Abbildung 5 sind die Alterseinkünfte der zwischen 1927 bis 1932 geborenen Personen 
angegeben. Für diesen Zeitraum zeigt sich, dass sich die Alterseinkünfte insgesamt annähernd 
parallel zu den Einkünften aus der GRV entwickeln. Ferner wird die unstetige Entwicklung der 
Einkünfte aus einer betrieblichen Altersversorgung deutlich. Diese verläuft zudem nicht aus-
schließlich spiegelbildlich zur Entwicklung der Einkünfte aus der GRV, sondern zeitweise gleich-
gerichtet, zeitweise entgegengesetzt. Indizien für eine Ausgleichsfunktion sind somit über den 
Zeitraum 1992 bis 2001 nur bedingt festzustellen.

Vergleichbares gilt auch für den Zeitraum 2003 bis 2012, wie Abbildung 6 zeigt. Hier weisen 
die Alterseinkünfte aus der GRV und der betrieblichen Altersversorgung eine im Vergleich zur 
Vorperiode relativ hohe Kontinuität auf, wohingegen die Entwicklung der Einkünfte aus privater 
Alterssicherung durch ein vergleichsweise hohes Maß an Instabilität geprägt ist.

4 Schlussfolgerungen

Als einzige repräsentative Datenbasis mit dem Potential für Längsschnittanalysen und damit der 
Analyse individueller Einkommensdynamik in der Nacherwerbsphase steht der Wissenschaft das 
SOEP zur Verfügung. Dieser Datensatz bietet derzeit als einziger die Möglichkeit, Längsschnitt-
analysen zur Aufrechterhaltung eines angemessenen Gesamtversorgungsniveaus durchzufüh-
ren, wenn auch nicht in einer Detailliertheit, die aus wissenschaftlicher Sicht wünschenswert 
ist, da er spezifische Mängel aufweist. Zu diesen gehören unter anderem die im Zeitablauf in-
konsistente Erhebung der Einkünfte aus Alterssicherungssystemen sowie das Zusammenfassen 
von Einkunftsarten. Weiterhin sind die Angaben im SOEP nicht dezidiert genug hinsichtlich 
der Leistungen aus betrieblichen und privaten Alterssicherungssystemen – hier sei nur auf die 

Abbildung 6

Median der alterseinkünfte der geburtskohorte 1938 bis 1943, gewichtet
In Euro pro Monat, balancierter Längsschnitt
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Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des SOEP.
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unterschiedlichen Durchführungswege der betrieblichen Altersvorsorge hingewiesen. Antwort-
ausfälle und zum Teil wenig plausible Schwankungen und Ausreißer erschweren die Analysen 
zusätzlich. Zur Erfassung der Heterogenität des Alterssicherungssystems sind zudem die Fall-
zahlen insbesondere bei der privaten Alterssicherung zu gering. Durch die Analysen werden aber 
die grundsätzliche Bedeutung einer längsschnittlichen Betrachtung und die Berücksichtigung 
von Änderungen der Einkünfte in der Nacherwerbsphase bei der Analyse und Bewertung von 
Altersvorsorge- beziehungsweise Alterssicherungssystemen verdeutlicht. 

Die Befunde zeigen im Großen und Ganzen die Bedeutung der Dynamisierung im Zusam-
menhang mit dem Ziel der Aufrechterhaltung der materiellen Versorgung im Alter. Dabei wird 
die Struktur prinzipiell dominiert von den Alterseinkünften der GRV – die Entwicklung dieser 
Alterseinkünfte spiegelt sich im Prinzip in der Entwicklung der Gesamteinkünfte aus Alterssi-
cherungssystemen wider. In deren Profilen wird grundsätzlich eine hohe Konstanz im Zeitablauf 
deutlich. Die Stetigkeit ist dabei auf die Konstanz der Leistungen der GRV zurückzuführen. 

Ferner wird die unstetige Entwicklung der Einkünfte aus einer betrieblichen oder privaten Alters-
versorgung deutlich. Diese verläuft zudem nicht spiegelbildlich zur Entwicklung der Einkünfte 
aus der GRV, sondern zeitweise gleichgerichtet, zeitweise entgegengesetzt. Indizien für eine 
Ausgleichsfunktion sind somit nur bedingt festzustellen. Sofern die Anpassung von Leistungen 
der Alterssicherung an den wirtschaftlichen Erfolg einzelner Unternehmen geknüpft ist, bedingt 
dies nahezu zwangsläufig höhere Schwankungen. Ergänzende Systeme können daher eher von 
Schwankungen geprägt sein und kompensieren die Reduzierungen der Leistungen der GRV 
nicht. Sie tragen damit im Prinzip nicht zu einer Sicherung der materiellen Situation im Alter 
bei, sondern zu einer Verunsicherung.

Zudem wird eine beträchtliche Heterogenität sichtbar. So zeigt sich beispielsweise, dass bei den 
Einkünften aus einer betrieblichen Altersversorgung die Leistungen aus der VBL aufgrund der 
anderen Systemlogik – so unter anderem durch die einkommensbezogenen Anwartschaften – 
gesondert betrachtet werden müssten. 

Im Ergebnis zeigt sich, dass die Art der Dynamisierung der Leistungen während der Bezugspha-
se angesichts der angestrebten wachsenden Bedeutung betrieblicher und privater Vorsorge die 
Gefahr birgt, das Ziel der Gewährleistung eines angemessenen und kalkulierbaren Niveaus der 
materiellen Absicherung im Verlauf der Altersphase sowohl für die zukünftigen Generationen 
als auch für die derzeitigen Leistungsbezieherinnen und -bezieher zu verfehlen. Beim derzeiti-
gen Stand der Regelungen ist vielmehr zu erwarten, dass sich die sogenannte Rentenlücke nicht 
nur in Folge der Reduzierung des allgemeinen Rentenniveaus oder durchschnittlich geringerer 
Anwartschaften künftiger Rentenzugangskohorten sukzessive vergrößern wird, sondern zu-
sätzlich auch durch die unzureichend geregelte Leistungsanpassung in der zweiten und dritten 
Schicht. Letztere Wirkung wird ceteris paribus umso stärker zum Tragen kommen, je höher der 
Anteil der betrieblichen und privaten Anteile im Sicherungsmix ausfällt.
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